
verzichtbare Voraussetzung für ihre Vollstreckung 
bildet.

Allerdings würde dieser Verfahrensmangel nicht zur 
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen, da 
die Behauptung der Zustellung der einstweiligen Ver
fügung angesichts der persönlichen Erklärung des An
walts des Klägers und der Erklärung der Verklagten 
zunächst als glaubhaft angesehen werden könnte.

Ein schwerwiegender Fehler, der zur Aufhebung des 
Straffestsetzungsbeschlusses führen muß, ist dagegen, 
daß das Kreisgericht nicht einwandfrei festgestellt hat, 
daß die Verklagte die ihr zur Last gelegte Behauptung 
noch nach Zustellung der einstweiligen Verfügung auf
gestellt hat. Der angefochtene Beschluß enthält ledig
lich die Bemerkung, die Verklagte habe sich „im Winter 
1953“ und noch ein zweites Mal einige Monate später 
als Ehefrau des Klägers ausgegeben. Unter Winter 1953 
kann nicht' nur der Monat Dezember 1953 verstanden 
werden, sondern auch die Zeit von Januar bis März 
1953; den Zeitraum als Winter 1953 zu bezeichnen, 
würde sogar in höherem Maße dem Sprachgebrauche 
entsprechen. Dieser Zeitraum lag aber vor Erlaß der 
einstweiligen Verfügung, so daß danach aufgestellte 
Behauptungen keine Zuwiderhandlung gegen diesen 
Gerichtsbeschluß darstellten.

Da die Verklagte überdies unter Hinweis auf ihre 
Anmeldung bei der Volkspolizei erklärt hat, im Juli 
und August 1953, nicht zur Weihnachtszeit 1953, in F. 
gewesen zu sein, wäre eine Nachprüfung noch notwen
diger gewesen. Bereits deshalb muß der angefochtene 
Beschluß aufgehoben werden.

Die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist 
auch deshalb erforderlich, weil er keine Begründung 
für die Wahl der Strafart enthält. Das mag in geeigne
ten Fällen zulässig sein, wenn das Gericht lediglich eine 
mäßige Geldstrafe festsetzt, auch wenn die in der zu 
vollstreckenden Entscheidung enthaltene oder nach
träglich gemäß § 890 ZPO vom Prozeßgericht erlassene 
Strafandrohung wahlweise auch Haftstrafe angekün- 
digt und der Vollstreckungsgläubiger oder Verfügungs
kläger diese Strafe beantragt hatte. Haft, also Frei
heitsentziehung, ist dagegen ein so empfindlicher Ein
griff in die Lebensführung des Bürgers, daß das Voll
streckungsgericht, wenn es sie in einem Falle aus
spricht, in dem sie wahlweise neben Geldstrafe zu
lässig ist, seine Gründe hierfür angeben muß, damit 
nachgeprüft werden kann, ob es sich innerhalb der ihm 
gezogenen Grenzen des Ermessens gehalten hat. Es ge
nügt nicht, daß der Akteninhalt mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit Schlüsse auf die Erwägungen zu
läßt, die das Gericht bei der Wahl der Strafart geleitet 
haben mögen.

Die Begründung der Wahl der Haftstrafe wird auch 
nicht deshalb entbehrlich, weil das Kreisgericht — 
ohne dies im angefochtenen Beschluß zum Ausdruck 
zu bringen — vermutlich im Anschluß an die Ausfüh
rungen im Bestrafungsantrag des Klägers eine Geld
strafe als uneinbringlich und daher nicht erfolg
versprechend angesehen hat — eine Vermutung, für 
die die Tatsache spricht, daß das Kreisgericht die Ver
klagte auch über ihre Einkommensverhältnisse ver
nommen und diese sich als einkommenslos und erheb
lich erwerbsgemindert bezeichnet hat. Der angefoch
tene Beschluß muß also auch schon wegen des Man
gels einer Begründung für die Wahl der Haftstrafe 
unter entsprechender Anwendung des § 551 Ziff. 7 ZPO 
aufgehoben und die Sache an das Kreisgericht zurück
verwiesen werden.

Darüber hinaus muß grundsätzlich darauf hin- 
gewiesen werden, daß Vermögenslosigkeit des Voll
streckungsschuldners keinesfalls beim ersten Straf
ausspruch die Wahl einer Freiheitsstrafe rechtfertigt.

Weiter darf bei Strafaussprüchen nach §§ 888 und 
890 ZPO dem Schuldner nur eine Geldstrafe auferlegt 
werden, wenn nicht die besondere Schwere seiner Zu
widerhandlung gegen die zu vollstreckende Entschei
dung ausnahmsweise eine Haftstrafe erfordert. Die 
vom Kreisgericht als erwiesen angenommene Zuwider
handlung kann nicht als besonders schwerwiegend an
gesehen werden. Es ist nicht erwiesen, und nicht ein
mal vom Kläger behauptet, daß dieser etwa damals 
bereits wieder verheiratet war. Die Verklagte hat ihm

also keinesfalls Bigamie vorgeworfen — was übrigens 
nicht nur eine zweite Heirat des Klägers, sondern auch 
ihre Kenntnis davon voraussetzen würde —, sondern 
nur angegeben, die getrennt lebende Ehefrau des Klä
gers zu sein. Damit hat sie lediglich wahrheitswidrig 
die Fortdauer eines Zustandes behauptet, der etwa ein 
Jahr vorher noch bestanden hatte. Es fehlt jeder An
laß zu der Annahme, daß der Kläger dadurch einen 
besonders großen — sei es auch ideellen — Nachteil 
erlitten haben könnte.

Uber die weitere Behauptung des Klägers, die Ver
klagte habe ihn unrechtmäßiger Inanspruchnahme der 
Behandlung in einer Poliklinik für Frau I. beschuldigt, 
ist überhaupt kein Beweis erhoben worden. Dieses 
Vorbringen muß also für die Bestrafung ausscheiden; 
völlig unerheblich ist die weitere unsubstantiierte Be
hauptung des Klägers, die Verklagte habe „sich noch 
einer ganzen Reihe weiterer Verstöße“ gegen die einst
weilige Verfügung „schuldig gemacht“.

Aus allen diesen Gründen war die Sache nach der 
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses unter ent
sprechender Anwendung des § 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO 
an das Kreisgericht zurückzuverweisen.

Das Kreisgericht wird prüfen müssen, ob die Ver
klagte die Behauptung, noch die rechtmäßige Ehefrau 
des Klägers zu sein, in der Zeit von Januar bis März 
1953 oder aber im Dezember 1953 aufgestellt hat. Hier
bei wird die Zeit ihres Aufenthaltes in F. oder St. 
durch Anfrage bei der Volkspolizei nachzuprüfen sein. 
Sollte erwiesen werden, daß sie die angeführte Be
hauptung noch nach Zustellung der einstweiligen Ver
fügung aufgestellt hat, so wird das Kreisgericht, ihren 
Vermögensverhältnissen entsprechend, eine niedrige 
Geldstrafe auszusprechen haben.

Es wird auch nicht etwa zulässig sein, für den Fall 
der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe eine Ersatz
freiheitsstrafe festzusetzen. Eine derartige der Vor
schrift des § 29 Abs. 1 StGB entsprechende Ersatz
strafenbildung ist in § 890 (und § 888) ZPO nicht vor
gesehen, was um so mehr zu beachten ist, als die 
Zivilprozeßordnung bei anderen als Zwangsmittel an
gedrohten Strafen — sog. Beugestrafen — die Mög
lichkeit einer Ersatzstrafenbildung kennt, zum 'Bei
spiel in den Fällen der §§ 380 und 390 ZPO.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß ein Voll
streckungsschuldner aus einer Uneinbringlichkeit einer 
Geldstrafe keine Veranlassung entnehmen darf, die 
einstweilige Verfügung nicht zu beachten. Erweist sich 
eine Geldstrafe trotz Vollstreckungsversuchs als unein
bringlich und handelt darauf der Vollstreckungsschuld
ner einer Strafandrohung wiederum zuwider, dann 
würde allerdings die Verhängung einer Freiheitsstrafe 
wegen einer derartigen schweren und geflissentlichen 
Mißachtung einer gerichtlichen Entscheidung zu er
wägen sein.

Entscheidungen anderer Gerichte
v Zivilrecht

§§ 164 ff. BGB.
1. Nach dem Statut der zentral geleiteten Betriebe 

der volkseigenen Industrie in der Deutschen Demo
kratischen Republik vom 7. August 1952 (MinBl. S. 137) 
gehört die Betriebsgewerkschaftsleitung nicht zu den 
Organen, die mit bindender Wirkung für den Betrieb 
Rechtsgeschäfte abschließen können.

2. Die Versorgung von Betriebsangehörigen mit 
Waren für ihren privaten Bedarf durch die Betriebs
gewerkschaftsleitung begründet keine rechtsgeschäft
liche Verpflichtung des Betriebes.

BG Gera, Urt. vom 30. März 1955 — SV 18/55.
Die Klägerin lieferte an das Werk n der Verklagten Marga

rine und Butter. Die Lieferungen erfolgten jeweils auf Grund 
telefonischer Bestellungen seitens des Werkes n der Ver
klagten. Abgeholt wurde die bestellte Ware durch eine An
gestellte der Werkküche der Verklagten. Die Rechnungsbeträge 
sind regelmäßig vom ehemaligen Kassenboten des Werkes n 
bei der Deutschen Notenbank auf ein Konto zugunsten der 
Klägerin eingezahlt worden.

Die Verklagte hatte die Werkküche ihres Werkes Dl zum 
Einkauf von Küchenwaren generell bevollmächtigt. Diese Voll
macht ist formlos erteilt worden. Die gelieferte Margarine 
wurde in der Werkküche zur Essenzubereitung verbraucht; die
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